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Beratungsfolge: X öffentlich  nichtöffentlich 
 

Ausschuss für Umwelt, Klima und Energie 08.02.2022 

Kurzbezeichnung: 
 
Baumschutz im Stadtgebiet Siegen; 
- Jahresbericht 2021 der städtischen Baumkommission 
- Jahresbericht 2021 über die Umsetzung der städtischen Baumschutzsatzung 

 
Jahresbericht der städtischen Baumkommission 
 
Die städtische Baumkommission wurde im Jahr 2021 zu insgesamt 3 Terminen einberufen, 
um über von der Verwaltung beantragte Baumbeseitigungen zu beraten und Beschlussemp-
fehlungen zu treffen. Die nachstehende Zusammenstellung gibt einen Überblick über Art 
und Umfang der beseitigten Bäume sowie die beschlossenen Ersatzpflanzungen: 
 

Anzahl der 
entfernten Bäume Anzahl der festgelegten Ersatzpflanzungen Termine der 

Baum- 
kommission Laub- 

bäume 
Nadel-
bäume 

Entfernte  
Bäume bei 
Pflege- und 

Verjüngungs-
schnitten: 

Laubbäume Nadelbäume Sträucher 

11.02.2021 21 3 - 31 - - 
21.09.2021 5 3 - 14 - - 
25.11.2021 21 3 - 33 1 - 

Gesamt 47 9 - 78 1 - 

 
Im Rahmen von Pflege- und Verjüngungsschnittmaßnahmen wurden keine geschützten 
Bäume entfernt. Es handelte sich vorwiegend um kranke oder abgängige Exemplare, die auf-
grund ihres Standortes und / oder ihres Gesundheitszustandes als Gefahrenbäume angese-
hen werden mussten und bei denen Sanierungs- oder Sicherungsmaßnahmen nicht mehr 
erfolgversprechend waren. 
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Jahresbericht über die Umsetzung der städtischen Baumschutzsatzung 
 
Im Jahr 2021 wurden 118 Anträge auf Ausnahmegenehmigung gem. § 6 der Baumschutzsat-
zung gestellt. 8 der 118 Anträge wurden von der Verwaltung nach Prüfung und Ortsbesichti-
gung als unbegründet abgelehnt. Insgesamt wurde für 156 Bäume (116 Laub- und 40 Nadel-
bäume) eine Ausnahmegenehmigung bzw. Befreiung gemäß § 6 der Baumschutzsatzung 
erteilt.  
In Fällen, in denen Ordnungswidrigkeitenverfahren gemäß § 12 der Baumschutzsatzung we-
gen ungenehmigter Fällung oder unsachgemäßer Behandlung geschützter Bäume eingeleitet 
wurden, sind entweder Ordnungs- bzw. Bußgelder oder zumindest Folgenbeseitigungen (Er-
satzpflanzungen) festgesetzt worden. 
  

 
Jahr 

 
Anzahl 

der  
Anträge 

 
davon  

abgelehnt 

 
Anzahl der Ersatz-

pflanzungen 

 
Höhe der  

Ausgleichs-
zahlungen  

(€) 

 
Anzahl der Ord-

nungs-
widrigkeiten-

verfahren 

 
Ordnungs- 

und 
 Bußgelder    

(€) 
   in % Bäume Sträucher    

2011 133 2 1 97 63 0,00 15 1.405,60 
2012 128 4 3 85 28 0,00 4 187,60 
2013 129 7 5 61 41 1.059,63 11 2.741,80 
2014 140 14 10 98 22 706,42 21 2.388,60 
2015 114 8 7 104 35 1.412,84 16 4.524,60 
2016 132 9 7 83 28 353,21 20 3.708,40 
2017 168 19 11 172 9 2.356,24 8 370,60 
2018 135 13 10 139 15 1.050,50 21 4.729,80 
2019 120 16 13 139 32 1.500,00 8 1.604,40 
2020 100 9 9 54 33 1.650,00 13 753,20 
2021 118 8 7 90 42 5.550,00 14 4.998,40 

 
Förderung privater Baumpflegemaßnahmen 
Im Jahr 2021 wurden auf Antrag 4 Pflegemaßnahmen an besonders schutzwürdigen, stadt-
bildprägenden privaten Bäumen in Höhe von insgesamt 1.200,00 Euro bewilligt. 
 
Baumschutzberatungen 
Unabhängig von der Bearbeitung eingehender Anträge auf Erteilung einer Ausnahmege-
nehmigung wurden von den Mitarbeiter/innen der Umweltabteilung 28 Baumschutzbera-
tungen von privaten Grundstückseigentümern durchgeführt. 
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Finanzielle Auswirkungen  ja  nein 

Gesamtkosten 
der Maßnahme 
 
 
      

jährliche Folgekosten 
 
 
 
      

Finanzierung 
Eigenanteil 
 
 
      

Finanzierung 
objektbezogene 
Einzahlungen 
 
      

Abstimmung 
mit dem Kämmerer 

 ist erfolgt. 

 ist nicht erforderlich, 
 da Haushaltsmittel 
 im Haushaltsjahr zur 
 Verfügung stehen. 

 
Veranschlagung 

 im Finanzplan 
 
       

 im Ergebnisplan 
 
       

 Nein  Ja, mit 
 
       

Kostenträger/ 
Investitionscode 
      
Sachkonto 
      

 
 
Klimaschutz 
 

Klimarelevanz 
 
 

 Nein  
 Ja, positiv 
 Ja, negativ 
 Prüfbedarf 

Veränderungen CO2-
Emissionen 
 

 erhebliche Reduktion 
 geringe Reduktion 
 geringe Erhöhung 
 erhebliche Erhöhung 

Übereinstimmung mit dem Zielen 
bzw. dem Zielkonzept der Stadt Siegen 
 

 Ja  
 Nein 
 Unbekannt 

Bestehen alternative Hand-
lungsoptionen? 
 

 Nein  
 Ja  

 
 

Erläuterung Klimarelevanz 
 
 
 
Begründung (Veränderung / Übereinstimmung / Handlungsoptionen) 
 
 
 

 
 
 
 
Im Auftrag 
 
gez. 
 
Dr. Kraft 
 
 
Die Verwaltungsvorlage wurde im Rahmen eines Workflows durch die beteiligten Adressaten 
digital verifiziert und weitergegeben und ist ohne Unterschrift gültig. 
 




